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gez. Berghaus

1

Tier- und Pflanzenarten gemäß Anhang II der FFH-RL und weitere Arten

Grenze des Untersuchungsraumes

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und Callitricho-Batrachion3260

Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen9190
Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald9160
Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior91EO

FFH-Lebensraumtypen

geplantes Bauvorhaben

§

§

§/(§)

Biotoptypen
Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (NLWKN, v.Drachenfels 2016)

Wald
WAR (WET) (BNR) Erlenbruchwald nährstoffreicher Standorte mit (Traubenkirschen-)Erlen- und Eschenwald der Talniederungen 

und Weidensumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte
WCA (WM) Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte (mit mesphilem Buchenwald)

WQT (WQF) Bodensaurer Eichenmischwald trockener Sandböden (mit bodensaurem Eichenmischwald feuchter Sandböden)
WET (Traubenkirschen-)Erlen- und Eschenwald der Talniederungen 

WZF Fichtenforst

WCA (WQF) Mesophiler Eichen-Hainbuchenwald feuchter, mäßig basenreicher Standorte (mit bodensaurem Eichenmischwald feuchter Sandböden)

WZK Kiefernforst

Gebüsche und Gehölzbestände
HBE Einzelbaum

Binnengewässer
FVMf (UFB) (WET) Mäßig ausgebauter Marschfluss mit flutender Wasserwegetation mit Bach- und sonstiger Uferstaudenflur 

und (Traubenkirschen-)Erlen- und Eschenwald der Talniederungen 
Grünland

GFF (GNF) Sonstiger Flutrasen (mit seggen- und binsen- oder hochstaudenreichem Flutrasen)
GIA Intensivgrünland der Überschwemmungsbereiche

HPS Standortgerechter Gehölzbestand

Verkehrsflächen
OVS Straße

Acker
A Acker

?i
?h

?U

Ba = Bachneunauge (FFH-Art Anhang II)

Fi = Fischotter  (FFH-Art Anhang II)

Gr = Groppe  (FFH-Art Anhang II)

SA = Späte Adonislibelle

ZQ = Zweigestreifte Quelljungfer

?i
?U

Gemeine Keiljungfer und Grüne Flussjungfer  (FFH-Art Anhang II)

(1037) Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia), Gemeine Keiljungfer (Gomphus
vulgatissimus), Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltoni), Späte Adonislibelle
(Ceriagrion tenellum)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M7.1
M7.2

M7.3

M7.4

M7.5

M7.6

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Erhalt und Schutz der Libellengewässer
Beibehaltung des aktuellen Abflussregimes (Fließgeschwindigkeit),
Verhinderung von Stausituationen
Keine Einleitung von Schadstoffen (Straßenabwässer,Betriebsstoffe etc.) in die
Gewässer - Treibstofftanks sind in sicherer Entfernung zu lagern
Einträge von Sand und Feinsedimenten in die Gewässer sind durch den
Schutz der Ufer und der Ufervegetation, eine uferferne Lagerung von
Sandhaufen und deren Sicherung gegenüber Regenereignissen und Wind
(z.B. durch Abdecken) zu vermeiden
Verwirbelungen von Feinsedimenten im Gewässer sind zu vermeiden
Die Ufervegetation als wichtigstes Strukturelement innerhalb des
Libellenlebensraumes ist so wenig wie möglich zu  beeinträchtigen

(9190) Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Qurecus robur
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M4.1
M4.2

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Minimierung stofflicher Einträge und baubedingter Flächeninanspruchnahme
Vermeidung der direkten Einleitung von Straßenwasser in den LRT

(91EO*) Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M2.1

M2.2

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Minimierung stofflicher Einträge und baubedingter Flächeninanspruchnahme

Vermeidung der direkten Einleitung von Straßenwasser in den LRT

M1.1

M1.2

M1.3

M1.4
M1.5

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Minimierung der stofflichen Einträge in das FFH-Gebiet durch Bauauflagen,
Auffangvorrichtungen und einen Filterdamm
Beschränkung der Bauzeiten: Ramm- und Abrissarbeiten nicht im Zeitraum von
Mitte Juli bis Ende Oktober; Keine nächtlichen Bautätigkeiten (von
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) zum Schutz des Fischotters
Vermeidung von Eingriffen in die Gewässersohle und sonit von
Beeinträchtigungen der Fische und Neunaugen
Vermeidung der direkten Einleitung von Straßenwasser in den LRT
Ausreichende Dimensionierung des Brückenbauwerks zur Gewährleistung der
biologischen Durchlässigkeit

(3260) Flüsse der planaren bis montanen Stufe
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M1.1

M1.2
M8.1

M1.4
M1.5

M2.1

M2.2

M3.1

M4.1

M4.2

M5.1
M5.2
M6.1
M6.2

M3.3

M5.4

M6.4

M7.1

M7.1

M7.1

M7.1

M7.2

M7.3

M7.3 M7.3

M7.3

M7.4
M7.5

M7.4

M7.4

M7.4

M7.6

M7.6

M7.6

M7.6

M8.2

M8.3
M3.2

M8.3

M8.4

Art der Maßnahme 
             Maßnahme zur Begrenzung der baubedingten Beeinträchtigungen 
             Maßnahme zur Begrenzung der anlagebedingten Beeinträchtigung 
             Maßnahme zur Begrenzung der betriebsbedingten Beeinträchtigung 

M 
M
   
M 

Beschreibung der Maßnahmen

Nicht erheblich
Erheblich

Einstufung der Beeinträchtigungen
der Erhaltungsziele (kumulativ)

B1.2

B1.1 Beschreibung der 
Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele (kumulativ)

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
durch das geprüfte Vorhaben

Lebensraumtyp (Anhang I)
Tier- oder Pflanzenart (Anhang II)

(1096) Bachneunauge (Lampetra planeri)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M5.1

M5.2

M5.3

M5.4

Auffang- oder Absaugungsvorrichtungen zur Reduzierung bzw. Vermeidung des
Eintrags von wassergebundenen Stoffen und Ölen
Filterdamm aus Stroh zur Minimierung von stofflichen Einträgen in flussabwärts
liegende Bereiche
Durchführung der Ramm- und Abrissarbeiten außerhalb der Laich- und Wanderzeit
(Juli bis Oktober)
Vermeidung anlagebedingter Verluste von Gelegen und Lebensräumen (keine Eingriffe
in Sohle und Ufer)

M8.1

M8.2

M8.3

M8.4

(1355) Fischotter (Lutra lutra)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Keine nächtliche Bautätigkeit (von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) zur
Vermeidung von Störungen wandernder Individuen durch Lärm-
/Lichtemissionen und Fremdgerüchen
Keine nächtliche Beleuchtung der Baustelle bzw. "Böhme" und des Raumes
unter der Brücke
Gewährleistung der biologischen Durchlässigkeit (keine Baugerüste etc. im
Gewässerbett bzw. am Ufer / Abstand ca. 1 m)
Begleitendes Ottermonitoring während der Bautätigkeit (z.B. Anwendung von
Wildtierkameras)

(1096) Bachneunauge (Lampetra planeri)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M5.1

M5.2

M5.3

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

Auffang- oder Absaugungsvorrichtungen zur Reduzierung bzw. Vermeidung des
Eintrags von wassergebundenen Stoffen und Ölen
Durchführung der Ramm- und Abrissarbeiten außerhalb der Laich- und Wanderzeit
(Juli bis Oktober)
Vermeidung anlagebedingter Verluste von Gelegen und Lebensräumen (keine Eingriffe
in Sohle und Ufer)

NICHT ERHEBLICH

(1163) Groppe, Mühlkoppe (Cottus gobio)
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M6.1

M6.2

M6.3

M6.4Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Auffang- oder Absaugungsvorrichtungen zur Reduzierung bzw. Vermeidung
des Eintrags von wassergebundenen Stoffen und Ölen
Durchführung der Ramm- und Abrissarbeiten außerhalb der Laich- und
Wanderzeit (Juli bis Oktober)
Vermeidung anlagebedingter Verluste von Gelegen und Lebensräumen (keine

(9160) Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für das geprüfte Vorhaben

M3.1
M3.2
M3.3

Verbleibende Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (kumulativ)

NICHT ERHEBLICH

Minimierung stofflicher Einträge
Vermeidung der direkten Einleitung von Straßenwasser in den LRT
Minimierung der bau- und anlagebedingten Flächeninanspruchnahme

0 125 250 375 50062,5
Meter

Aufgestellt:

Nienburg, den 15.07.2019

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Geschäftsbereich Nienburg

im Auftrage:     gez. Winkler


